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hat, einschließlich der Ausarbeitung eines institutionellen und
rechtlichen Ordnungsrahmens für das Karibische Meer;

16. begrüßt außerdem die Initiativen von Mitgliedstaa-
ten, die die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Karibischen Gemeinschaft unterstützen, und legt
ihnen nahe, ihre Bemühungen fortzusetzen;

17. begrüßt ferner, dass am 9. und 10. Februar 2009 in
New York die fünfte allgemeine Tagung von Vertretern der
Karibischen Gemeinschaft und ihrer angeschlossenen Institu-
tionen einerseits und des Systems der Vereinten Nationen an-
dererseits abgehalten wird, um die Fortschritte zu prüfen und
zu bewerten, die bei der Durchführung von Aktivitäten in den
vereinbarten Bereichen und zu den vereinbarten Fragen er-
zielt wurden, und Konsultationen über weitere Maßnahmen
und Verfahren abzuhalten, die zur Erleichterung und Verstär-
kung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisatio-
nen erforderlich sein könnten;

18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

19. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Karibischen Gemein-
schaft“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/35

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 26. November 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.40 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Al-
Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Samoa, Senegal, Serbien, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Sudan, Tadschikistan, Thailand, Timor-
Leste, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinig-
te Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam.

63/35. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und dem Verband Südostasiatischer 
Nationen

Die Generalversammlung,

eingedenk der in der Erklärung von Bangkok vom 8. Au-
gust 1967 verankerten Ziele und Zwecke des Verbands Süd-

ostasiatischer Nationen124, insbesondere der Aufrechterhal-
tung einer engen und nutzbringenden Zusammenarbeit mit
den bestehenden internationalen und regionalen Organisatio-
nen, die ähnliche Ziele und Zwecke verfolgen,

unter Hinweis auf alle früheren Resolutionen über die Zu-
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem
Verband Südostasiatischer Nationen125,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs126,

mit Befriedigung feststellend, dass die Tätigkeiten des
Verbands Südostasiatischer Nationen mit den Zielen und
Grundsätzen der Vereinten Nationen übereinstimmen,

unter Begrüßung der Anstrengungen zur Stärkung der
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2. legt sowohl den Vereinten Nationen als auch dem
Verband Südostasiatischer Nationen weiterhin nahe, die Be-
reiche ihrer Zusammenarbeit weiter zu verstärken und auszu-
bauen, und begrüßt in diesem Zusammenhang, dass der Ver-
band Südostasiatischer Nationen und die Vereinten Nationen
am 27. September 2007 am Amtssitz der Vereinten Nationen
eine Kooperationsvereinbarung zur Errichtung einer Partner-
schaft zwischen den beiden Organisationen unterzeichnet ha-
ben, die das gesamte Spektrum gegenseitig nutzbringender
Zusammenarbeit umfassen wird;

3. spricht dem Präsidenten der Generalversammlung,
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Außen-
ministern der Mitgliedstaaten des Verbands Südostasiatischer
Nationen ihre Anerkennung für ihre Bemühungen aus, jeweils
während der ordentlichen Tagung der Versammlung regelmä-
ßige jährliche Treffen unter Anwesenheit des Generalsekre-
tärs des Verbands Südostasiatischer Nationen abzuhalten, mit




